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Betreff: Ausbau des Wegeteilstücks - Gemarkung Herkenrath, Flur 11, Flurstück 212

Wichtigkeit: Hoch

Gesendet: Sonntag, 16. August 2020 13:16
Betreff: Ausbau des Wegeteilstücks - Gemarkung Herkenrath, Flur 11, Flurstück 212

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf die Beschlussvorlage Nr. BV/1416/14 -  Ausbau einer Wegeteilfläche in Wahn.

Mit meinem Schreiben vom 04.03.2020 beantragte ich den Ausbau der oben aufgeführten Wegefläche, welche im 
Eigentum der Gemeinde steht. Im Rahmen der anstehenden Bauausschusssitzung soll dieser Antrag aufgrund der 
unzureichenden Entwässerung abgelehnt werden.

Hierzu möchte ich jedoch wie folgt Stellung nehmen:
Das Wegeteilstück kann so angeschüttet /  aufgefüllt werden, dass der höchste Punkt auf der Flurstücksgrenze 
zwischen Flurstück 212 und 213 liegt. Das auf dem Flurstück 212 anfallende Niederschlagswasser kann dann 
aufgrund des Gefälles auf den Wahner Weg (Flurstück 86) laufen. Somit werden die angrenzenden Grundstücke 
nicht mit dem Niederschlagswasser belastet.

Ich bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Bauausschusses.

Mit freundlichen Grüßen
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